
Bundesgesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz – WGG)

BGBl 1979/139 idF BGBl 1981/520, 1984/482, 1985/559,
1987/340, 1991/10, 68 und 606 (VfGH), 1992/827, 1993/253

und 800, I 1997/22, 130 und 140, I 1999/147, I 2000/26, 36 und
142, I 2001/47, 136 und 162, I 2002/71, I 2003/5 (VfGH), 63 und
113, I 2006/124, I 2009/25 und 135, I 2013/51, I 2014/100 und

I 2015/157 (als Art 3 der Nov 2016 zitiert)

Materialien: Zu Fassungen bis zum 2. WÄG auszugsweise Gesamtab-
druck der Materialien bis dahin (zusammengestellt von Meinhart): wobl
1991, 102; durch das 3. WÄG: dessen AB (1268 BlgNR 18. GP), auszugsweise
abgedruckt bei Würth/Zingher, WohnR ’94, Abschn C; durch die Nov 1997:
RV (555 BlgNR 20. GP), AB (573 BlgNR 20. GP), beides abgedruckt in
Würth/Zingher20 im Anh; durch die WRN 1999: AB (2056 BlgNR 20. GP),
auszugsweise abgedruckt bei Würth/Zingher, WohnR ’99, Abschn C; durch
die WRN 2000: IA (129/A BlgNR 21. GP) und AB (122 BlgNR 21. GP); aus-
zugsweise abgedruckt beiWürth/Zingher,WohnR 2000, Abschn C; durch die
WRN 2002: IA (529/A BlgNR 21. GP) und AB (890 BlgNR 21. GP); auszugs-
weise abgedruckt bei Würth/Zingher, WohnR 2002/II, Abschn C; durch das
WE-BeG: AB (1050 BlgNR 21. GP), abgedruckt bei Würth/Zingher,
WohnR 2002/II im Anh II; durch die WRN 2006: RV (1183 BlgNR 22. GP)
und AB (1530 BlgNR 22. GP), abgedruckt inWürth/Zingher/Kovanyi,Wohn-
recht 2007, Anh I und II; durch die WRN 2009: IA (513/A BlgNR 24. GP),
zT wiederholt und abgeändert durch den BAB (122 BlgNR 24. GP), dieser ab-
gedruckt in Würth/Zingher/Kovanyi I22 Anh I; durch „BegleitG zum ZVG“:
JAB 2179 BlgNR 24. GP; durch die WRN 2015: RV 352 BlgNR 25. GP und
BAB 386 25. GP; durch die Nov 2016: RV (895 BlgNR 25. GP) und AB (965
BlgNR 25. GP), beides auszugsweise abgedruckt.

Literatur: Zu Fassungen vor dem 3. WÄG s Würth/Zingher/Kova-
nyi21; zur Novellierung durch das 3. WÄG: Würth, Zur vorgesehenen No-
vellierung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, wobl 1993, 146; Würth/
Zingher, WohnR ’94, Abschn C; durch die Nov 1997: Würth/Zingher20

Teil IV; durch die WRN 1999: Rosifka, Der wohnungsgemeinnützigkeits-
rechtliche Teil der Wohnrechtsnovelle 1999, wobl 1999, 321; Würth/Zing-
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her, WohnR ’99, Abschn C; durch die WRN 2000: Rosifka, Der wohnungs-
gemeinnützigkeitsrechtliche Teil der Wohnrechtsnovelle 2000, wobl 2000,
313; Würth/Zingher, WohnR 2000, Abschn C; durch die Budgetbegleitge-
setze 2001 und 2002: Call, Mit den Budgetbegleitgesetzen 2001 und 2002
im Zusammenhang stehende Fragen des Wohnungsgemeinnützigkeits-
rechts, wobl 2001, 341; durch die WRN 2002: Rosifka, Der wohnungsge-
meinnützungsrechtliche Teil der Wohnrechtsnovelle 2002, wobl 2002, 65;
Würth/Zingher, WohnR 2002/I, Abschn C; durch das WE-BeG: Würth/
Zingher, WohnR 2002/II, Abschn E; durch das AußStrBeglG: Würth/Zing-
her/Kovanyi, WohnR ’04, Abschn D; durch die WRN 2006: Würth/Zing-
her/Kovanyi, Wohnrecht 2007, Abschn C; durch die WRN 2009: Staben-
theiner, Die Wohnrechtsnovelle 2009, wobl 2009, 97; durch BGBl I 2013/
51 („Begleitgesetz“ zum ZVG): Prader, Normiert das ZVG einen gesetzli-
chen Mietzins im WGG? immolex 2013, 108; Stabentheiner, Mietrechtliche
Implikationen des Zahlungsverzugsgesetzes, immolex 2013, 102 (B.5);
durch die WRN 2015: Stabentheiner, Die Wohnrechtsnovelle 2015, wobl
2015, 2; durch die Nov 2016: Prader, Die wichtigsten Änderungen der
WGG-Novelle 2016, immolex 2016, 14; Prader, „Erhaltungszirkus“ im
Wohnrecht – die Neuregelung im WGG, immolex 2016, 41; Prader, Rätsel-
haftes Vorkaufsrecht im WGG, Zak 2016, 84.

Anmerkung:
1 Die WGG-Nov „2016“ ist Teil (Art 3) des „Bundesgesetzes,

mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Wohn-
bauinvestitionsbank (WBIB-G) erlassen und das Bundesgesetz
über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohn-
baus und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert wer-
den“ (BGBl I 2015/157). Während der Bericht des Bautenaus-
schusses (965 BlgNR 25. GP) nur die WGG-Nov betrifft (daher
nur mit AB und Zahl zitiert), behandeln die Erläuterungen zur
RV (895 BlgNR 25. GP) auch die im Anhang wiedergegebenen
anderen Teile des Gesetzes und werden daher mit „ErläutRV
Art 3“ (und Zahl) zitiert.

Artikel I

Gegenstand und Anwendungsbereich des Gesetzes

§ 1. (1) Bauvereinigungen in den Rechtsformen einer Ge-
nossenschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
einer Aktiengesellschaft, die ihren Sitz im Inland haben, sind
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von der Landesregierung als gemeinnützig anzuerkennen, wenn
sie die in den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehe-
nen Bedingungen erfüllen.

(2) Bauvereinigungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes
als gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmit-
telbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben
des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen
der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäfts-
betrieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen. Auf ge-
meinnützige Bauvereinigungen finden die Bestimmungen der
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, keine Anwendung.

(3) Das von gemeinnützigen Bauvereinigungen nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung erwirtschaf-
tete Eigenkapital ist im Sinne eines Generationenausgleichs zur
Sicherung einer nachhaltigen Wohnversorgung bestehender und
zukünftiger Nutzer auf Dauer für Zwecke des gemeinnützigen
Wohnungswesens gebunden und zu verwenden.

Abs 3 aufgehoben durch Art VI Z 1 des BG BGBl 1993/253; gem dessen
Art VI Z 13 erstmalig für Geschäftsjahre, die nach dem 31. 12. 1992 begin-
nen, für die USt auf Leistungen, die nach dem 31. 12. 1992 ausgeführt wer-
den; Zitatrichtigstellung in Abs 2 durch Art I Z 1 der WRN 1999; Abs 3 neu
eingefügt durch Art 3 Z 1 der Nov 2016.

Aus den ErläutRV zu Art 3 Z 1:
Mit der ausdrücklichen Normierung eines „Generationenausgleichs“

sollen die Ziele des im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) gründen-
den gemeinnützigen Wohnbaus sowie der Gesetzeszweck des WGG in
knapper und anschaulicher Weise programmatisch dargestellt werden.

Das in § 1 und den folgenden Einzelregelungen schon de lege lata viel-
fach ausgestaltete, gemeinnützigkeitsrechtliche Vermögensbindungsprinzip –
siehe etwa das gesetzlich vorgegebene Nominalprinzip: bei der Dividenden-
ausschüttung (§ 10 Abs. 1 WGG), beim Ausscheiden von Gesellschaftern
oder Genossenschaftern (§ 10 Abs. 2 WGG), bei Auflösung einer gBV (§ 10
Abs. 3 WGG) sowie beim Entzug des Gemeinnützigkeitsstatus (§ 36 WGG),
wonach die erwirtschafteten Rücklagen der rein privatrechtlich organisierten
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen im wohnungswirtschaftlichen
Kreislauf zu verbleiben haben und zu verwenden sind – wird, unter erstmalig
ausdrücklichen Hinweis auch auf die Funktion eines Generationenausgleichs
in § 1 Abs. 3 WGG normativ zusammengefasst (siehe dazu auch das RP zur
XXV. GP: „Verankerung des Generationenausgleichs im gemeinnützigen
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Wohnbau . . .“ sowie MRV vom 24. März 2015 mit dem Betreff: „Wohnpaket
– Konjunkturpaket zur Schaffung von leistbarem Wohnraum“: „Veranke-
rung des Generationenausgleichs im gemeinnützigen Wohnbau: Die gesetz-
lich beschränkten Erträge der GBV sollen ausdrücklich auch zugunsten nach-
träglicher Nachfrager-Generationen verwendet werden“).

Anmerkung:

1 Durch den neuen Abs 3 wird Vorsorge getroffen, dass das er-
wirtschaftete Eigenkapital einer GBV nur für Zwecke der Wohn-
versorgung verwendet werden darf.

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
gelten:

1. als Errichtung diewirtschaftliche und technischeVorberei-
tung der Baulichkeiten, wobei die Verfassung von Plänen für die
Einreichung bei der Behörde und die Ausführungsarbeiten von
den hiezu befugten Personen vorzunehmen sind, die Überwachung
der Ausführungsarbeiten, die Vornahme der Kostenabrechnungen
und Durchführung der damit zusammenhängenden Verwaltungs-
arbeiten; der Errichtung ist die Sanierung größeren Umfanges
durch die gleichzeitige Vornahme von Erhaltungs- und Verbesse-
rungsarbeiten gleichzusetzen, sofern nach Abschluß der Sanierung
die allgemeinenTeile derBaulichkeit undmindestens dieHälfte der
Wohnungen den Erfordernissen gemäß Z 2 entsprechen;

2. als normale Ausstattung eine Ausstattung, die bei größ-
ter Wirtschaftlichkeit des Baukostenaufwandes unter Bedacht-
nahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten und bei ein-
wandfreier Ausführung nach dem jeweiligen Stand der Technik,
insbesondere hinsichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits-
und Abgasschutzes sowie der Anschlußmöglichkeit an Fernwär-
me in hiefür in Betracht kommenden Gebieten, den zeitgemäßen
Wohnbedürfnissen entspricht; sie umfaßt jedenfalls ausreichende
Anschlußmöglichkeiten für Sanitäreinrichtungen und Haushalts-
geräte, muß jedoch nicht die Oberflächenendausführung im In-
neren der Wohnung umfassen; sie umfaßt jedenfalls auch eine
verpflichtend vorgeschriebene Gestaltung nach den Erfordernis-
sen barrierefreien Bauens;

4

§ 2 WGG Begriffsbestimmungen

9783214133320 
Miet- und Wohnrecht 
Helmut Würth, Madeleine Zingher, Peter Kovanyi, Ingmar Etzersdorfer 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214133320


3. als Heim eine zur Befriedigung des regelmäßigen Wohn-
bedürfnisses ihrer Bewohner bestimmte Baulichkeit in normaler
Ausstattung, die neben den Wohn- oder Schlafräumen auch die
für die Verwaltung und für die Unterbringung des Personals er-
forderlichen Räume und allenfalls auch gemeinsame Küchen,
Speise-, Aufenthalts- und zur vorübergehenden Unterbringung
von Heimbewohnern bestimmte Krankenräume sowie allenfalls
gemeinsame Anlagen enthält.

§ 2 Z 1 und 3 idF des Art I Z 1–3 des 3. WÄG, Z 2 idF des § 57 Z 2
WFG 1984.

Eignung

§ 3. Eine Bauvereinigung muss nach ihrem Aufbau, insbe-
sondere der Eignung und Zuverlässigkeit ihrer Eigentümer und
Organwalter sowie ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ins-
besondere ihrer Eigenkapitalausstattung (§ 6), als geeignet er-
scheinen, einen entsprechenden Beitrag zur Befriedigung der
Nachfrage nach Wohnungen zu leisten.

Durch Art 3 Z 2 der Nov 2016 wurde der bisherige § 3 durch einen
neuen ersetzt.

Aus den ErläutRV zu Art 3 Z 2:
Die nach geltender Rechtslage von der örtlich zuständigen Landesre-

gierung (Aufsichtsbehörde) vorzunehmende Bedarfsprüfung soll entfallen,
zumal u. a. deren grundrechtliche Rechtfertigung vielfach in Frage gestellt
wird. Jedoch wird im Zuge des Anerkennungsverfahrens gem. den §§ 31 f
verstärkt einerseits auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unterneh-
men sowie andererseits auf bereits geltende oder gem. § 24 neu für Eigen-
tümer und Organwalter in den Unternehmen zu etablierende Corporate
Governance- und persönliche Eignungs- sowie Zuverlässigkeitskriterien zu
achten sein. Intention der Abschaffung der Bedarfsprüfung ist der erleich-
terte Zugang für kleinere Genossenschaften bzw. kleine gBV oder neu zu
gründende gBV. Die gewählte Formulierung soll gewährleisten, dass Genos-
senschaften beim Zugang zum Gemeinnützigkeitsstatus nicht benachteiligt
werden, sondern beabsichtigterweise gefördert werden sollen.

Anmerkung:

1Der Entfall der ohnehin nicht sinnvollen „Bedarfsprüfung“
des aufgehobenen § 3 ist vernünftig. Zur Befriedigung der ohnehin
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bestehenden Nachfrage nach Wohnungen ist die durch die Nov
2016 an ihre Stelle getretene Prüfung der näher umschriebenen
Eignung der GBV zu begrüßen. Die allgemeine Umschreibung der
Eignung der Organwalter wird durch § 24 Abs 2 neu (s dort) und
die auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen präzisiert.

Satzung

§ 4. Der Genossenschaftsvertrag, der Gesellschaftsvertrag
oder die Satzung muß diesem Bundesgesetz entsprechen und
den örtlichen Geschäftsbereich festlegen.

Stammfassung.

Zugehörigkeit zu einem Revisionsverband

§ 5. (1) Die Bauvereinigung hat ohne Rücksicht auf die
Rechtsform, in der sie errichtet wurde, einem nach dem Genos-
senschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 127,
zulässigen Revisionsverband anzugehören, dessen Tätigkeitsbe-
reich sich auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt und dessen
Satzung vorsieht, daß die Aufnahme einer als gemeinnützig an-
erkannten Bauvereinigung nicht abgelehnt werden kann und die
Prüfung auch die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes einschließt. Unter diesen Voraussetzungen kommt ei-
nem Revisionsverband hinsichtlich der Gebühren- und Abgaben-
befreiung sowie der Bestimmung über die Nichtanwendung der
Gewerbeordnung 1994 die Rechtsstellung einer gemeinnützigen
Bauvereinigung zu.

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft kann durch Verordnung Prüfungsrichtlinien erlassen,
die Regelungen über den Gegenstand, die Durchführung und die
Auswertung der Prüfung, insbesondere Vorschriften über die
Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung, die Vorbereitung und
den Verlauf der Prüfung sowie die Art und den Umfang der Be-
richterstattung zu enthalten haben. In der Verordnung ist insbe-
sondere die Prüfung der Einhaltung des gesetzlichen Wirkungs-
bereiches der Bauvereinigung vorzusehen. Vor Erlassung der
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Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des Abs. 1
anzuhören.

Abs 1 und 2 idF des Art I Z 2 und 3 der WRN 1999; Abs 2 idF § 1
Abs 1 Z 13 BundesministerienG 1986 BGBl 1986/76 (idF BGBl I 2014/11)
iVm dessen § 17.

Mindestanzahl der Genossenschafter und Mindestkapital

§ 6. (1) Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in
der Rechtsform einer Genossenschaft muß mindestens 218 € be-
tragen und muß voll eingezahlt sein. Die Zahl der Genossen-
schafter hat mindestens 60 zu betragen. Kein Genossenschafter
darf über mehr als eine Stimme in der Generalversammlung ver-
fügen, sofern die Geschäftsanteile nicht mehrheitlich im Eigen-
tum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen.

(2) Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie
das Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft hat jeweils drei Mio. € zu betragen
und muß voll eingezahlt sein. Die Aktien müssen auf Namen lau-
ten. Die Umwandlung dieser Aktien in Inhaberaktien muß im
Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen sein.

(3) Die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung oder die Übertragung von
Aktien muß an die Zustimmung des Aufsichtsrates gebunden
sein.

Abs 1 idF der Z 6, Abs 2 idF der Z 7 des Art I des 3. WÄG; Beträge in
Abs 1 und 2 idF des Art 50 Z 1 und 2 des 2. Euro-UmstG; Betrag in Abs 2
durch Art 3 Z 2b der Nov 2016 angehoben.

Aus dem AB zu Art 3 Z 2b und 24a:
Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Risikovorsorge, die besondere

volkswirtschaftliche Bedeutung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft
und insbesondere zum Schutz (zukünftiger) Wohnungsnutzer soll bei Neu-
gründungen gemeinnütziger Bauvereinigungen in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft, neben anderen sondergesellschaftrechtlichen Regelungen,
auch eine ausreichende Mindestausstattung mit Eigenkapital gegeben sein.
Wohingegen die Höhe des Mindestbetrages eines Genossenschaftsanteils
gem. § 6 Abs. 1 unverändert bleibt.
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Anmerkungen:

1 Die Erhöhung des Mindestkapitals ist eine notwendige Folge
der Zeit und eine Anpassung an geänderte wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen.

2 Nach § 39 Abs 20 (s dort Rz 4) gilt jedoch für GBV in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die am 31. 12. 2015 als ge-
meinnützig anerkannt waren, § 6 Abs 2 in der zu diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung (also vor der Nov 2016) weiter.

Geschäftskreis

§ 7. (1) Die Bauvereinigung hat sich nach ihrem Genos-
senschaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Satzung) und tatsächlich
mit der Errichtung und Verwaltung von Wohnungen mit einer
Nutzfläche von höchstens 150m2 mit normaler Ausstattung, von
Eigenheimen mit höchstens zwei Wohnungen dieser Art und von
Heimen sowie mit Sanierungen größeren Umfanges im Inland zu
befassen und ihr Eigenkapital vornehmlich für diese Zwecke ein-
zusetzen. Diesfalls wird die Bauvereinigung im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung tätig. Mit der Errichtung und Verwal-
tung zusammenhängende Geschäfte und Tätigkeiten können
auch für andere gemeinnützige Bauvereinigungen vorgenommen
werden. Die Verwaltung schließt alle Maßnahmen der Gebäude-
bewirtschaftung einschließlich deren Finanzierung, insbesondere
die Instandhaltung und Instandsetzung samt der Errichtung von
Hauswerkstätten zur Durchführung kleinerer Instandhaltungs-
und Instandsetzungsarbeiten im Umfang des nötigen Bedarfs so-
wie die befugte Ausstellung von Energieausweisen und die Ver-
besserung mit ein.

(2) Die Verwaltung erstreckt sich auch auf Wohnhäuser, Ei-
genheime, Wohn-, Geschäfts- und Büroräume, Gemeinschaftsein-
richtungen, Einstellplätze (Garagen), Abstellplätze oder Heime,
welche von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, einer Gebiets-
körperschaft oder einem Unternehmen, das mindestens zu 50 vH
im Eigentum einer Gebietskörperschaft steht, errichtet oder – sei
es auch nur als Mehrheitseigentümer – erworben wurden.

(3) Die Bauvereinigung hat überwiegend die in Abs. 1 und
2 genannten Geschäfte zu betreiben. Neben diesen Geschäften
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darf die Bauvereinigung unbeschadet des Abs. 4 nachfolgende
Geschäfte im Inland betreiben:

1. die Errichtung von Wohnungen und Eigenheimen im
Sinne des Abs. 1 sowie von Heimen im fremden Namen;

2. die Errichtung von Geschäftsräumen im eigenen oder
fremden Namen im Zuge der Errichtung von Wohnungen, Ei-
genheimen oder Heimen, sofern die Nutzfläche (§ 16) aller Ge-
schäftsräume eines Bauvorhabens ein Drittel der Gesamtnutzflä-
che nicht übersteigt oder, falls ein dieses Maß übersteigender
Anteil an Geschäftsräumen baubehördlich vorgeschrieben ist,
die Nutzflächen der Wohnungen überwiegen;

3. die Errichtung von Einstellplätzen (Garagen) oder Ab-
stellplätzen im eigenen oder fremden Namen, soweit sie überwie-
gend zur Befriedigung des Bedarfs der Benützer der in Abs. 1
oder in diesem Absatz genannten Räumlichkeiten dienen;

4. die Errichtung, Erwerbung und den Betrieb von Gemein-
schaftseinrichtungen, die den Bewohnern der von der Bauverei-
nigung errichteten oder verwalteten Wohnungen dienen, ein-
schließlich der von der Bauvereinigung zur Verwaltung benötig-
ten Räumlichkeiten sowie die Errichtung und Erwerbung von
Gemeinschaftseinrichtungen zur Befriedigung des Bedarfs der
Wohnbevölkerung, soweit der Betrieb dieser Einrichtungen nicht
den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegt;

4 a. die Durchführung von anderen Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes; als solche gelten nur Maßnahmen,
die zeitlich und räumlich in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Errichtung und Sanierung von Gebäuden oder Wohnhausan-
lagen stehen, vorwiegend deren Bewohnern dienen und für die
eine Förderung aus öffentlichen Mitteln für den Wohnbau und
die Wohnhaussanierung gewährt wird;

4b. die Verwaltung von Baulichkeiten, die im Miteigentum
der verwaltenden Bauvereinigung stehen oder an denen sie eine
Sanierung größeren Umfanges durchgeführt hat oder deren Er-
richtung aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde;

5. die Übernahme von aus öffentlichen Mitteln geförderten
Aufgaben der Wohnhaussanierung, von Maßnahmen der Stadt-
oder Dorferneuerung insbesondere im Rahmen von Stadt- oder
Dorferneuerungsplänen von Gemeinden und von Assanierungen
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und Aufgaben nach dem Stadterneuerungsgesetz BGBl. Nr. 287/
1974;

6. alle Rechtsgeschäfte, die mit der Errichtung, Erwerbung,
Finanzierung und Überlassung ihrer Bauten und Anlagen in dem
üblichen Rahmen ordnungsmäßiger Wohnungswirtschaft zusam-
menhängen, insbesondere den Erwerb, die Belastung und Über-
tragung von Grundstücken und Baurechten, der Erwerb von
Grundstücken und deren Veräußerung oder Übertragung im
Baurecht an andere Bauvereinigungen, die Einräumung des
Wohnungseigentums und die Aufnahme von Zwischenkrediten
und Baudarlehen;

6 a. alle Rechtsgeschäfte, die – unter Bedachtnahme auf die
Grundsätze des § 23 – mit der nachträglichen Übertragung des
Eigentums (Miteigentums) an ihren Bauten und Anlagen zusam-
menhängen, bei Wohnungen und Geschäftsräumen, die nicht an
gemeinnützige Bauvereinigungen übertragen werden, nur nach
Legung eines Angebotes an die Mieter oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte gemäß § 15c lit. b.

7. die Entgegennahme von Geldern von Genossenschaftern,
Gesellschaftern und Aktionären auch in Form von Darlehen,
Einlagen und dergleichen;

8. den Erwerb von Baustoffen und Ausstattungsgegenstän-
den, die zur Errichtung von Baulichkeiten gemäß Abs. 1 und
den Z. 1 und 2 dieses Absatzes oder zur Instandhaltung, Instand-
setzung und Verbesserung von verwalteten Baulichkeiten be-
stimmt sind;

9. die Beteiligung an gemeinnützigen Bauvereinigungen so-
wie die Mitgliedschaft bei nicht auf Gewinn ausgerichteten Ver-
einen, deren Tätigkeit die Förderung des Wohnungs- und Sied-
lungswesens zum Ziel hat.

10. die Beteiligung an Kreditunternehmungen in der
Rechtsform der Genossenschaft mit beschränkter Haftung, so-
weit sie im gegebenen Fall zur Kreditbeschaffung für die Bau-
vereinigung erforderlich ist, die Beteiligung an Wohnbaubanken
gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 lit. a des Bundesgesetzes über Steuerli-
che Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, BGBl.
Nr. 253/1993, sowie die Beteiligung an Bausparkassen gemäß
§ 1 Abs. 1 des Bausparkassengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993, und

10

§ 7 WGG Geschäftskreis

9783214133320 
Miet- und Wohnrecht 
Helmut Würth, Madeleine Zingher, Peter Kovanyi, Ingmar Etzersdorfer 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214133320


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




